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ANS5 HEIMERL
Kirchliche Druckerlaubnis heute
Die ckerlaubnis („Imprimatur“ 7Z7uNe|  end fragwürdig, sSe1i e5, L afß
„mutige  ‚0r Autoren ihre Einholung als Einengung empfinden, sei ©5, daß die ein reli-

Buch en erteilte Druckerlaubnis als verfehlte Empfehlung mißver-
standen wird,.

Geschichtliche Hinweise
Die kirchliche Bücherzensur bestand ers als bereits erschienener (handschrift-

verbreiteter) Bücher; dieser Form 61e ab dem Jh auf und wendet sich
Lese- und Besitzverbot, anchmal auch als Verbrennung, BC£E irrgläubige Bücher.

Die Erfindung des Buchdruckes veranlaßte, neben das Bücherverbot die vorgängige Zen-
SULX reien lassen. Nach den Gefolge des Irienter onzils verfügten ege mußte
jedes (auch profane!) Buch der Vorzensur unterworfen werden und mıit
(zunächst zweifacher) Erlaubnis der zuständigen kirchlichen Behörden gedruckt TE
den Laufe der Zeit wurde eilich die Vorzensur profaner Schriften der TAX1Ss
ımmer weniger urglert. Bei diesem Umfang der sich zensurpflichtigen Bücher ist
verständlich, die kirchliche Druckerlaubnis nach relativ großzügigen Kriterien
geben werden mußte und keine Verleihung eines kirchlich-offiziellen arakters bedeu-
tete. Die Regeln Benedikt auf die die Formulierungen der späteren esetzge-
bung bis zunmnxux CIC zurückgehen, Ssasgen darum ausdrücklich Der Bücherzensor nmuß
bedenken, nicht wenı einungen gibt, die einer Schule, einer Einrichtung oder
Wation sicher erscheinen, und doch ohne Schaden Glauben und Religion VvVon
anderen Katholiken zurückgewiesen und angegriffen werden, die das Gegenteil verte1ı-
digen, mıit Wissen und ulassung des Apostolischen Stuhles, der jede eser Meinun-
£ gemäß ihrem rad der Beweisbarkeit beläßt.“ Im ‚weife| sind die Anschau-
ungen des Autors als rechtgläubig anzusehen].
Das Jh. und mit der CIC begnügten sich wesentlichen damit, die Er-
laubnispflicht aller Bücher £formal auf diejenigen religiösen Inhalts einzus  änken,

weıt! Differenzierung zwischen Schriften privater Autoren und Schriften offiziel-

1 Const. „Sollicita provida” V, 7 1753, 17. 19, Fontes M, 411.
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HANS HEIMERL 

Kirchliche Druckerlaubnis heute 
Die kirchliche Druckerlaubnis (,,Imprimatur'') wird zunehmend fragwürdig, sei es, daß 
,,mutige" Autoren ihre Einholung als Einengung empfinden, sei es, daß die fiir ein reli­
giöses Buch diskutablen Inhalts erteilte Druckerlaubnis als verfehlte Empfehlung mißver­
standen wird. 

1. Geschichtliche Hinweise 
Die kirchliche Bücherzensur bestand zuerst als Verbot bereits erschienener (handschrift­
lich verbreiteter) Bücher; in dieser Form tritt sie ab dem 4. Jh. auf und wendet sich 
als Lese- und Besitzverbot, manchmal auch als Verbrennung, gegen irrgläubige Bücher. 
Die Erfindung des Buchdruckes veranlaßte, neben das Bücherverbot die vorgängige Zen­
sur treten zu lassen. Nach den im Gefolge des Trienter Konzils verfügten Regeln mußte 
jedes (auch profane!) Buch der Vorzensur unterworfen werden und durfte nur mit 
(zunächst zweifacher) Erlaubnis der zuständigen kirchlichen Behörden gedruckt wer­
den. Im Laufe der Zeit wurde freilich die Vorzensur profaner Schriften in der Praxis 
immer weniger urgiert. Bei diesem Umfang der an sich zensurpßichtigen Bücher ist es 
verständlich, daß die kirchliche Druckerlaubnis nach relativ großzügigen Kriterien ge­
geben werden mußte und keine Verleihung eines kirchlich-offiziellen Charakters bedeu­
tete. Die Regeln Benedikt XIV., auf die die Formulierungen der späteren Gesetzge­
bung bis zum CIC zurückgehen, sagen darum ausdrücklich: Der Bücherzensor „muß 
bedenken, daß es nicht wenige Meinungen gibt, die einer Schule, einer Einrichtung oder 
1'1ation ganz sicher erscheinen, und doch ohne Schaden für Glauben und Religion von 
anderen Katholiken zurückgewiesen und angegriffen werden, die das Gegenteil vertei­
digen, mit Wissen und Zulassung des Apostolischen Stuhles, der jede dieser Meinun­
gen gemäß ihrem Grad der Beweisbarkeit beläßt." Im Zweifelsfall sind die Anschau­
ungen des Autors als rechtgläubig anzusehen1• 

Das vorige Jh. und mit ihm der CIC begnügten sich im wesentlichen damit, die Er­
laubnispB.idtt aller Büdter formal auf diejenigen religiösen Inhalts einzuschränken, 
die weitere Differenzierung zwischen Schriften privater Autoren und Schriften offiziel-

1 Const. ,,Sollicita ac provida" v. 9.7.1753, § 17. 19, Fontes CIC II, 411. 
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len Charakters geschah Ll unvollkommen aher gibt wohl Sonderbestimmungen
liturgische Bücher, Heiligsprechungsdokumente, Ablässe, neuerdings auch Kate-

chismen, edoch sind Ausgaben der Gebetbücher und Heiligenbilder (auch
oFffizieller Art) 10 Gesetzestext nich!  Pr [E_-Y1 private religiöse Literatur bgehoben (can.
He Notwendigkeit der kirchlichen ruckerlaubnis ebenso wıe Kehrseite,
Bücherverbot, „geht zurück auf eine Zeit mit patriarchalischen Gesellschaftsformen,
egroßen Bildungsunterschieden, estarkem Autoritätsgefühl auf und politischem
Gebiet, selbstverständlicher Zensurausübung auch staatlichen Bereich‘ Dem häufig
geäußerten Wunsch den geänderten  . Verhältnissen Rechnung Zu tragen, wurde

entsprochen, der Index der verbotenen Bücher und dann das gemeine
Bücherverbot des Can S für rechtlich ufgehoben wurde  J  * es ZUunNn Gewis-
sensangelegenheit des einzelnen isten, gefährliche Lektiüre zu mel  den?3 Die
Vorzensur der Bücher hingegen bleibt (l sich aufrecht

Die heutige Sifuation
Die pportunität der noch geltenden rechtlichen Bestimmungen iber die kirchliche
Druckerlaubnis ist verschiedenen Gründen fraglich geworden Das letzte Konzil
bekannte sich ZU Haltungen, S den die Bücherzensur grundlegenden
recht verschieden cind
Das Imprimatur collte dienen, die Gläubigen Vor schädlichen Finflüssen zu schüt-
zen Sie wurden wenigstens facto ü religiösen Dingen unmündig aufge-
Faßt Heute dagegen die des Christen grundsätzlich vorausgesetz({
eine Ratlosigkeit VC(C der Pluralität der einungen ist etwas anderes als Unmündig-
keit) Konsequenterweise wurde ystem der Bewahrung durchbrochen die
Aufhebung des Bücherverbotes; die inkonsequent fortbestehende kirchliche Druck-
erlaubnis hat großen ihrer Funktion verloren.

der Kirche coll ©5 eine verantwortungsbewußte, L'a  Bn notwendig kritische, Mei-
nungsäußerung geben‘ die durch Zensurbestimmungen aber leicht sehr behin-
dert werden Die Bücherzensur diente historisch hauptsächlich der Bekämpfung
„häretischer” Schriften, ökumenische Bewegung hingegen fordert, „G  eist und Sin-
LeSartt der getrennten Brüder FEine ahnliche Haltungsänderung ergibt
sich der Offenheit der Kirche d nichtchristlichen Religionen® und die Welt
S heute?. Die Kirche vVon der Fentlichen Gewalt, „die wahre und rechte
Freiheit der Information, deren die eu bedarf
ZU verteidigen und zu schützen, das gilt besonders die Pressefreiheit“®? die reli-
gi0sSecn Gemeinschaften haben „das Recht, eine  H Behinderung bei der öffentlichen
und Bezeugung Glaubens Wort und Sch zZu erfahren“? Die irche uüßte
überprüfen, wieweit s1Ie diesen nach außen postulierten Grundsätzen nach innen ent-
spricht
Die Bildung hat al ntensität und Breite seit der Einführung der Büchervorzensur un-

geheuer ZUgeNONMUNEN („Bildungsexplosion”) eligiöse und theologische Literatur
mehr Leuten gelesen werden als früher werden Bildung und Mündigkeit

oft nicht hinreichen, un las Gelesene einigermaßen ausgewogen eurteilen ZU onnen  ..
Gleichzeitig ISt die Bandbreite der nicht glaubenswidrigen Auffassungen wesentlich

größer geworden die Bücherzensur galt schon der Grundsatz, daß Meinun-
gBenN, die vVon Schule abweichen, aber nicht der Glaubens- und ıtten-
ehre widersprechen, Kı  einen Grund Verweigerung des ‚prima: darstellen

s Ebneter, ‚„Index”, LThK 5, 645 L}  L} 1966,
Kirchenkonst. 37

1r'! der Welt
kumenismusdekret r  (}

o}  o} Soziale Kommunikationsmitte 12,
Kirche und tchristliche onen

R gionsfreiheit

len Charakters geschah nur unvollkommen. Daher gibt es wohl Sonderbestimmungen 
für liturgische Bücher, Heiligsprechungsdokumente, Ablässe, neuerdings auch für Kate­
chismen, jedoch sind Ausgaben der HI. Schrift, Gebetbücher und Heiligenbilder (auch 
offizieller Art) im Gesetzestext nicht gegen private religiöse Literatur abgehoben (can. 
1385). 
Die Notwendigkeit der kirchlichen Druckerlaubnis ebenso wie ihre Kehrseite, das 
Bücherverbot, ,,geht zurück auf eine Zeit mit patriarchalischen Gesellschaftsformen, 
großen Bildungsunterschieden, starkem Autoritätsgefühl auf geistigem und politischem 
Gebiet, selbstverständlicher Zensurausübung auch im staatlichen Bereich'12• Dem häufig 
geäußerten Wunsch, den geänderten Verhältnissen Rechnung zu tragen, wurde teil­
weise entsprochen, als 1966 der Index der verbotenen Bücher und dann das allgemeine 
Bücherverbot des can. 1399 für rechtlich aufgehoben erklärt wurde; es ist nun Gewis­
sensangelegenheit des einzelnen Christen, für ihn gefährliche Lektüre zu meiden3• Die 
Vorzensur der Bücher hingegen bleibt an sich aufrecht. 

2. Die heutige Situation 
Die Opportunität der noch geltenden rechtlichen Bestimmungen über die kirchliche 
Druckerlaubnis ist aus verschiedenen Gründen fraglich geworden. Das letzte Konzil 
bekannte sich zu geistigen Haltungen, die von den für die Bücherzensur grundlegenden 
recht verschieden sind. 
Das Imprimatur sollte dazu dienen, die Gläubigen vor schädlichen Einflüssen zu schüt­
zen. Sie wurden dabei wenigstens de facto als in religiösen Dingen unmündig aufge­
faßt. Heute dagegen wird die Mündigkeit des Christen grundsätzlich vorausgesetzt 
(Seine Ratlosigkeit vor der Pluralität der Meinungen ist etwas anderes als Unmündig­
keit). Konsequenterweise wurde das System der Bewahrung durchbrochen durch die 
Aufhebung des Bücherverbotes; die inkonsequent fortbestehende kirchliche Druck-
erlaubnis hat einen großen Teil ihrer Funktion verloren. · 
In der Kirche soll es eine verantwortungsbewußte, wenn notwendig kritische, Mei­
nungsäußerung geben', die durch Zensurbestimmungen aber leicht allzu sehr behin­
dert werden kann. - Die Bücherzensur diente historisch hauptsächlich der Bekämpfung 
,,häretischer" Schriften, die ökumenische Bewegung hingegen fordert, ,,Geist und Sin­
nesart der getrennten Brüder zu kennen"5• Eine ähnliche Haltungsänderung ergibt 
sich aus der Offenheit der Kirche für die nichtchristlichen Religionen6 und für die Welt 
von heute7. - Die Kirche verlangt von der öffentlichen Gewalt, ,,die wahre und rechte 
Freiheit der Information, deren die heutige Gesellschaft zu ihrem Fortschritt bedarf, 
zu verteidigen und zu schützen, das gilt besonders für· die Pressefreiheit"8; die reli­
giösen Gemeinschaften haben „das Recht, keine Behinderung bei der öffentlichen Lehre 
und Bezeugung ihres Glaubens in Wort und Schrift zu erfahren"9• Die Kirche müßte 
überprüfen, wieweit sie diesen nach außen postulierten Grundsätzen nach innen ent­
spricht. 
Die Bildung hat an Intensität und Breite seit der Einführung der Büchervorzensur un­
geheuer zugenommen (,,Bildungsexplosion"). Religiöse und theologische Literatur kann 
von mehr Leuten gelesen werden als früher. Doch werden Bildung und Mündigkeit 
oft nicht hinreidten, um das Gelesene einigermaßen ausgewogen beurteilen zu können. 
- Gleidtzeitig ist die Bandbreite der nicht glaubenswidrigen Auffassungen wesentlidt 
größer geworden. Für die Bücherzensur galt immer schon der Grundsatz, daß Meinun­
gen, die von einer gewissen Schule abweichen, aber nidtt der Glaubens- und Sitten­
lehre widersprechen, keinen Grund zur Verweigerung des Imprimatur darstellen. 

! A. Ebneter, ,,Index", LThK! 5,645. 
'Kirchenkonst. 37. 
6 Kirche und nichtchristliche Religionen 2. 
8 Soziale Kommunikationsmittel 12. 
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Früher aber hielten sich die verschiedenen einungen doch einer allen
gem  men Theologie, heute dagegen ıst dieser Rahmen längst gesprengt Wenn die
Bücherzensur nach dem traditionellen Kriterium ver' SO mufß sich an 1323,
u A halten, wonach nichts als dogmatisch definiert anzusehen ist, VüÜ:  - dem nicht
offenkundig feststeht, und nicht mehr verlangen, als A das einfache katholische Glau-
bensbekenntnis fordert!®; NUI Was unter diesem Gesichtspunkt der Glaubens- und
Sittenlehre widerspricht, muß reprobiert werden. (Die Praxis mancher Zensoren und
Ordinarien ist aber engherziger1!,) Das Folge haben, f entgegen:;  etzt|
Auffassungen beide mıit der kirchlichen Druckerlaubnis versehen SIN  d, E laß und
recht problematische (aber nicht eindeutig heterodoxe) einungen ‚prima: eine
cheinbare Deckung finden
Immer wieder macht 1an die Erfahrung, die mpressum eiıner Veröffentlichung
abgedruckte kirchliche Druckerlaubnis vVon weiten katholischen eisen verstan-
den wird, als ob das Buch als solches VO der kirchlichen Autorität empfohlen würde
oder ese sich mıit dessen halt identifizierte. Aus dem Dargelegten geht hervor,
d dies ein Mißverständnis ıst (vielleicht abgesehen Von kirchlichen Amtsschriften)
Wie auch eute dazu kommt, mag erklärlich sein: jele Katholiken wollen ZWäal
G-  Pn bevormundet sein, 561e csind sich ihrer Bildung bewußt, £ühlen sich aber doch durch
cie Pluralität der Meinungen verunsichert und suchen eıinen 1XpP' ist das Im-
primatur als scheinbare estätigung die „sichere r willkommen. Möglicher-
weılse liebäugeln auch Autor und Verlag mit diesem Mißverständnis, das Buch
VOTr sich selbst und den Käufern eine Bestätigung zu finden.
Die kirchliche Druckerlaubnis hat also icht NUur weitgehend ihre Grundlagen verloren,
6ie sich unter Umständen schädlich auswirken.

Möglichkeiten der Neugestaltung
Wenn und sOweit die Erteilung der kirchlichen Druckerlaubnis (die S Inhalt des
Werkes her zulässig wäre) -  er N1Ur teilweise, sondern ihren Zweck verfehlt
oder Bar nachteilige Folgen tür die kirchliche Gemeinschaft befürchten äßt, hat die
Gesetzesbestimmung ihre Verpflichtungskraft verloren. Der Ordinarius dann

der Erteilung der Druckerlaubnis bsehen (was icht mıit deren Verweigerung
gleichzusetzen ist)!6. Vielleicht genug: 25 aber auch, den bdruck des Imprimatur
ein! Formel wählen, die Mißverständnisse verhütet, eftwa:* „In diesem Buch wurden
eıne Widersprüche die Glaubens- und Gittenlehre festgestellt.” Auch 1es5 wird
aber mıit Recht als nicht befriedigende Interimslösung empfunden werden. Die Bischöfe,
cie Ungenügen der Rechtslage betroffen sind, sollten daher beim Apostolischen

einer baldigen Rechtsänderung vorstellig werden.
Die vorgängige Bücherzensur und die Notwendigkeit der kirchlichen Druckerlaubnis
müßten aufgehoben werden!3. ihre sollte e1ıne pastorale Hilfe Beurteilung
neuerscheinender Bücher treten. In ese Richtung schien ja schon die Absicht bei der

10 Ostkirchendekret
11 Gewiß nennt Can. 1393 außer den Dogmen als Norm auch die aligemeine katholische Lehre,

die Konzilsdekreten, Dokumenten des 25 und dem Konsens der Theologen
nthalten ist; doch 1st Sicherheit und Einheit dieser Norm heute noch schwerer festzustellen

die der Dogmen. S auch Opportunitätsgründe Verweigerung des Impri-
matur maßgeben! S21n können, WIr'|  d ‚War vVon manchen Autoren erwähnt, cscheint MIr ber
im Gesetzestex: und seinen Quellen nich:  er hinreichend gedeckt,. Über die Glaubensiehre
hinausgehende Kriterien ind IUr bei Amtsschriften 1, w beachten: vgl 138'
und V, 17. 1942, 1942, 149.,

12 Die Anwendung der Epikie in dieser Materie wurde echon caeit längerem 15 Auge gefaßt:
DDC, „Censure des livres” 166 u PerRMCL (1932) 189,
Vgl die Vorschläge der Canon Law Society of AÄAmerica bei Nessel, rior Censorship
and Human Rights The Jur:  ist 1967, 58—76.

Früher aber hielten sich die verschiedenen Meinungen doch im Rahmen einer allen 
gemeinsamen Theologie, heute dagegen ist dieser Rahmen längst gesprengt. Wenn die 
Bücherzensur nach dem traditionellen Kriterium verfährt, so muß sie sich an can. 1323, 
§ 3 halten, wonach nichts als dogmatisch definiert anzusehen ist, von dem es nicht 
offenkundig feststeht, und nicht mehr verlangen, als was das einfache katholische Glau­
bensbekenntnis fordert10; nur was unter diesem Gesichtspunkt der Glaubens- und 
Sittenlehre widerspricht, muß reprobiert werden. (Die Praxis mancher Zensoren und 
Ordinarien ist aber engherziger11.) Das kann zur Folge haben, daß entgegengesetzte 
Auffassungen beide mit der kirchlichen Druckerlaubnis versehen sind, ja da8 neue und 
recht problematische (aber nicht eindeutig heterodoxe) Meinungen im Imprimatur eine 
scheinbare Deckung finden. 
Immer wieder macht man die Erfahrung, daß die im Impressum einer Veröffentlichung 
abgedruckte kirchliche Druckerlaubnis von weiten katholischen Kreisen dahin verstan­
den wird, als ob das Buch als solches von der kirchlichen Autorität empfohlen würde 
oder diese sich gar mit dessen Inhalt identifizierte. Aus dem Dargelegten geht hervor, 
daß dies ein Mißverständnis ist (vielleicht abgesehen von kirchlichen Amtsschriften). 
Wie es auch heute dazu kommt, mag erklärlich sein: Viele Katholiken wollen zwar 
nicht bevormundet sein, sie sind sich ihrer Bildung bewußt, fühlen sich aber doch durch 
die Pluralität der Meinungen verunsichert und suchen einen Fixpunkt; da ist das Im­
primatur als scheinbare Bestätigung für die. ,,sichere Lehre" willkommen. Möglicher­
weise liebäugeln auch Autor und Verlag mit diesem Mißverständnis, um für das Buch 
vor sich selbst und den Käufern eine Bestätigung zu finden. 
Die kirchliche Druckerlaubnis hat also nicht nur weitgehend ihre Grundlagen verloren, 
sie kann sich unter Umständen sogar schädlich auswirken. 

3. Möglichkeiten der Neugestaltung 

Wenn und soweit die Erteilung der kirchlichen Druckerlaubnis (die vom Inhalt des 
Werkes her zulässig wäre) nicht nur teilweise, sondern ganz ihren Zweck verfehlt 
oder gar nachteilige Folgen für die kirchliche Gemeinschaft befürchten läßt, hat die 
Gesetzesbestimmung ihre V erpflichtungskraft verloren. Der Ordinarius kann dann 
von der Erteilung der Druckerlaubnis absehen (was nicht mit deren Verweigerung 
gleichzusetzen ist)12• Vielleicht genügt es aber auch, für den Abdruck des Imprimatur 
eine Formel zu wählen, die Mißverständnisse verhütet, etwa: ,,In diesem Buch wurden 
keine Widersprüche gegen die Glaubens- und Sittenlehre festgestellt." Auch dies wird 
aber mit Recht als nicht befriedigende Interimslösung empfunden werden. Die Bischöfe, 
die vom Ungenügen der Rechtslage betroffen sind, sollten daher beim Apostolischen 
Stuhl wegen einer baldigen Rechtsänderung vorstellig werden. 
Die vorgängige Bücherzensur und die Notwendigkeit der kirchlichen Druckerlaubnis 
müßten aufgehoben werden13• An ihre Stelle sollte eine pastorale Hilfe zur Beurteilung 
neuerscheinender Bücher treten. In diese Richtung schien ja schon die Absicht bei der 

10 Ostkirdtendekret 25. 
11 Gewiß nennt can. 1393 außer den Dogmen als Norm audt die allgemeine katholisdte Lehre, 

die in Konzilsdekreten, Dokumenten des HI. Stuhles und dem Konsens der Theologen 
enthalten ist; dodt ist Sidterheit und Einheit dieser Norm heute nodt sdtwerer festzustellen 
als die der Dogmen. - Daß audt Opportunitätsgründe für die Verweigerung des Impri­
matur maßgebend sein können, wird zwar von mandten Autoren erwähnt, sdteint mir aber 
im Gesetzestext und seinen Quellen nidtt hinreidtend gedeckt. - Ober die Glaubenslehre 
hinausgehende Kriterien sind nur bei Amtssdtriften i. w. S. zu beadtten: vgl. can. 1387 
und S. Off. v. 17. 4. 1942, AAS 1942, 149. 

12 Die Anwendung der Epikie in dieser Materie wurde sdton seit längerem ins Auge gefaßt: 
DDC, ,,Censure des livres" 166 u. PerRMCL 21 (1932) 189. 

13 Vgl. die Vorsdtläge der Canon Law Society of America bei W. ]. Nessel, Prior Censorship 
and Human Rights: The Jurist 1967, 58-76. 
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Aufhebung des Bücherverbotes Z gehen!*, ö0 cehr die restriktiven Ormen der
Bücherzensur überholt sind, wenig die Glieder der Kirche
Vielfalt der einungen ohne Orientierungshilfe lassen. Deren Formen müßten sich
der örtlichen Situation und dem Einzelfall SeN. Wenig beachtete Verößffentlichun-

wird S wenig beachten; wegen Aufsehen erregender Bücher könnten die
Bischöfe Fachleute appellieren, ihrem eigenen Namen Massenmedien Be-
sprechungen vorzunehmen. (Es versteht sich VC selbst, daß oberflächliche und farb-
lose Kezensionen, auch VMenn S1e kirchlichen Amtsblättern erscheinen, dem Anliegen
kaum dienen) In onderfällen könnten die Bischöfte (bzw. eine Bischofskonferenz)
das Gutachten einer Theologenkommission einholen und deren Namen publizieren
oder sich eigen machen und mıit größerem Gewicht auf Probleme, Gefahren
oder Irrtümer hinweisen. Da solche Beurteilungen pastorale Hilfen sSeıin sollen, TauU-
chen 611e durchaus eiıne  s Verurteilungen zZzu enthalten. Dazu muß ein erhöhtes Verant-
wortungsbewußtsein der katholischen Verleger und ihrer Lektoren
Die kirchliche Druckerlaubnis sollte der Na  g der Sache nach amtliche
Schriften ım weıitesten Sinne weiter.  .  hin notwendig sein; würde dann (anders
den melsten Fällen bisher) die Verleihung eines offiziellen arakters bedeuten, der
aber auch nach der der Veröffentlichung weilter spezifiziert werden könnte und
müßte. Liturgische Bücher oder Katechismen sind amtliche Schriften der verantwortf-
lichen amtlichen Herausgeber; Arbeitsbehelfe dazuı bedürften wohl auch der Druck-
erlaubnis, die aber eher als Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt, durch cie die
Verwendung von sich privaten die Vorbereitung amtlicher Tätigkeiten
zugelassen wird Ähnlich ware  LA der mehr oder IMN  der offizielle Charakter kirchlicher
Amtsblätter und privater Gesetzessammlungen oder von Schriften kirchlicher Institu-
onen und Vereinigungen festzustellen.
Das kritische Verfolgen der religiösen und theologischen Literatur ebenso wıe die
Approbation von tsschriften mussen aber Zusammenhang mit der ganzen
Glaubensverkündigung und mit dem gelebten Glauben des Gottesvolkes stehen.
14 1966, 445 » 28 WIT'! geeigneter Weise gesorgt werden, das Urteil der irche

.  ber erschienene er ZUrFr Kenntnis der Christgläubigen gelangt.”

G R  ER

Römische Erlässe und Entscheidungen
Interpretationen z nachkonziliaren Dokumenten
Die der päpstlichen Ko  S5101 ZUr authentischen Interpretation der Dekrete des
IL Vatikanums angehörenden Mitglieder haben auf ihnen vorgelegte Yragen nach-
stehende Antworten erteilt:

angesichts der Dekrete des IL atikanums und insbesondere angesichts der
Apostolischen Konstitution „Regimini esiae universae“ 15. August 1967
SOWIe angesichts des Apostolischen Schreibens „Causas matrimoniales” März
19'  y Entscheidung des HI. Offiziums V 27. Januar ] und der 35
der on der Sakramentenkongregation „Provida Mater“ E  5 15. Ugus; 1936

noch Geltung stehend Z betrachten sind, enen zufolge getaufte oder UNng!
taufte Nichtkatholiken ohne besondere, edem Einzelfall ZUu erteilende Erlaubnis
der Kongregation die Glaubenslehre kein gerecht in Eheprozessen besitzen?
Antwort Nein, die genannten Bestimmungen stehen nicht mehr Geltung (die
gen: Personen haben also jetzt celber Klagerecht) aps Paul hat
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Aufhebung des Bücherverbotes zu gehen14• So sehr die restriktiven Formen der 
Bücherzensur überholt sind, so wenig kann man die Glieder der Kirche in der 
Vielfalt der Meinungen ohne Orientierungshilfe Jassen. Deren Formen müßten sich 
der örtlichen Situation und dem Einzelfall anpassen. Wenig beachtete Veröffentlichun­
gen wird man wenig beachten; wegen Aufsehen erregender Bücher könnten die 
Bischöfe an Fachleute appellieren, in ihrem eigenen Namen in Massenmedien Be­
sprechungen vorzunehmen. (Es versteht sich von selbst, daß oberflächliche und farb­
lose Rezensionen, auch wenn sie in kirchlichen Amtsblättern erscheinen, dem Anliegen 
kaum dienen). In Sonderfällen könnten die Bischöfe (bzw. eine Bischofskonferenz) 
das Gutachten einer Theologenkommission einholen und in deren Namen publizieren 
oder es sich zu eigen machen und so mit größerem Gewicht auf Probleme, Gefahren 
oder Irrtümer hinweisen. Da solche Beurteilungen pastorale Hilfen sein sollen, brau­
chen sie durchaus keine Verurteilungen zu enthalten. Dazu muß ein erhöhtes V erant­
wortungsbewußtsein der katholischen Verleger und ihrer Lektoren treten. 
Die kirchliche Druckerlaubnis sollte der Natur der Sache nach nur für amtliche 
Schriften im weitesten Sinne weiterhin notwendig sein; sie würde dann (anders als in 
den meisten Fällen bisher) die Verleihung eines offiziellen Charakters bedeuten, der 
aber auch nach der Art der V erö.ffentlichung weiter spezifiziert werden könnte und 
müßte. Liturgische Bücher oder Katechismen sind amtliche Schriften der verantwort­
lichen amtlichen Herausgeber; Arbeitsbehelfe dazu bedürften wohl auch der Druck­
erlaubnis, die aber eher als Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt, durch die die 
Verwendung von an sich privaten Schriften für die Vorbereitung amtlicher Tätigkeiten 
zugelassen wird. Ähnlich wäre der mehr oder minder offizielle Charakter kirchlicher 
Amtsblätter und privater Gesetzessammlungen oder von Schriften kirchlicher Institu­
tionen und Vereinigungen festzustellen. 
Das kritische Verfolgen der religiösen und theologischen Literatur ebenso wie die 
Approbation von Amtsschriften müssen aber im Zusammenhang mit der ganzen 
Glaubensverkündigung und mit dem gelebten Glauben des Gottesvolkes stehen. 

H AAS 1966, 445: ,,Es wird in geeigneter Weise gesorgt werden, daß das Urteil der Kirche 
über erschienene Werke zur Kenntnis der Christgläubigen gelangt/' 

PETER GRADAUER 

Römische Erlässe und Entscheidungen 
Interpretationen zu nachkonziliaren Dokumenten 

Die der päpstlichen Kommission zur authentischen Interpretation der Dekrete des 
II. Vatikanums angehörenden Mitglieder haben auf ihnen vorgelegte Fragen nach­
stehende Antworten erteilt: 
1. Ob angesichts der Dekrete des II. Vatikanums und insbesondere angesichts der 
Apostolischen Konstitution „Regimini Ecclesiae universae" vom 15. August 1967 
sowie angesichts des Apostolischen Schreibens „Causas matrimoniales" vom 28. März 
1971 die Entscheidung des HI. Offiziums vom 27. Januar 1928 und der Art. 35 § 3 
der Instruktion der Sakramentenkongregation „Provida Mater" vom 15. August 1936 
als noch in Geltung stehend zu betrachten sind, denen zufolge getaufte oder unge­
taufte Nichtkatholiken ohne besondere, in jedem Einzelfall zu erteilende Erlaubnis 
der Kongregation für die Glaubenslehre kein Klagerecht in Eheprozessen besitzen? 
Antwort: Nein, die genannten Bestimmungen stehen nicht mehr in Geltung (die 
genannten Personen haben also jetzt selber ein Klagerecht). - Papst Paul VI. hat 
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